
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/6/6 Okt47/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1975

Norm

AktG 1965 §15

KartG 1972 §49 Z5

Rechtssatz

Schließt einer der beiden, aus einem örtlichen Teilmarkt be7ndlichen Tankstelleneigentümer mit einem

Mineralölhandelsunternehmen einen sogenannten Belieferungsvertrag und wird die zweite Tankstelle von einem

anderen Mineralölhandelsunternehmen beliefert, so kann eine Beein;ussung des Teilmarktes durch Schließung des

Belieferungsvertrages nicht deshalb angenommen werden, weil beide Mineralölhandelsgesellschaften

Tochtergesellschaften des nämlichen Unternehmers sind, da Tochtergesellschaften rechtlich selbständig sind.
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